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technik

Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

Neue Mitarbeiter 
für Ihre Werkstatt
Gemessen am Fahrpersonal weitgehend unbemerkt hat sich 
bei den Busunternehmen eine weitere Herausforderung ent-
wickelt: der Mangel an Werkstattpersonal. 

Dabei ist die Lage genauso: So-
wohl regional, als auch in 
Deutschland und Europa sind 
kaum Mitarbeiter zu finden. 
Auch hier richtet sich notwendi-
gerweise der Blick auf Drittstaat-
ler, also: Fachkräfte von außer-
halb der Europäischen Union.
Da war es ein wichtiger Schritt 
des Gesetzgebers im Sommer 
2023 durch die Novelle des Fach-
kräfteeinwanderungsgesetzes für 
solche Mitarbeiter neue und er-
leichterte Zugangsmöglichkeiten 
zum deutschen Arbeitsmarkt ge-
schaffen zu haben. Dabei handelt 
es sich um die Anerkennungspart-
nerschaft und die Nutzung der  
Erfahrungssäule. Die bisherige 
Zugangsmöglichkeit beruhte auf 
der vorgreiflichen Feststellung 
der (teilweisen) Gleichwertigkeit 
der im Herkunftsland erworbe-
nen Berufsausbildung. Zentraler 
Schritt der beiden neuen  

Zugangsmöglichkeiten ist, diesen 
Ablauf umzukehren; wenn die 
gleich zu schildernden formalen 
Voraussetzungen gegeben sind, 
dann kann die Feststellung der 
Gleichwertigkeit nach der Ein- 
reise in Deutschland erfolgen 
(Anerkennungspartnerschaft) 
oder ganz darauf verzichtet wer-
den (Erfahrungssäule).  
Bei allen Zugangsmöglichkeiten 
bleibt die im Herkunftsland aner-
kannte mindestens zweijährige 
Berufsausbildung im Referenz- 
beruf (Kfz-Mechaniker oder Me-
chatroniker) die Grundvorausset-
zung. Wenn diese Voraussetzung 
gegeben ist, dann strebt das Ein-
gehen einer Anerkennungspart-
nerschaft zwischen Arbeitgeber 
und –nehmer genau wie die 
Gleichwertigkeitsfeststellung das 
Erreichen der vollen Gleichwertig-
keit mit einer deutschen Berufs-
ausbildung an. Um diesen Weg 
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zu gehen, muss der ausländischen 
Fachkraft ein konkretes Arbeits-
platzangebot unterbreitet wer-
den. Der Arbeitgeber muss sich 
verpflichten, das Erreichen der 
vollen Gleichwertigkeit seines  
Arbeitnehmers zu unterstützen 
(Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber und –nehmer). Deutsch  
Niveau A2 ist Voraussetzung und 
das Visumsverfahren wird im Auf-
enthaltsland des Arbeitnehmers 
durchgeführt. Nach Abschluss  
dieses Verfahrens kann die Fach-
kraft einreisen und in einer Werk-
statt arbeiten. Das Verfahren zur 
Anerkennung der vollen Gleich-
wertigkeit startet in diesem  
Augenblick. Die Aufenthaltser-
laubnis wird zunächst für ein Jahr 
gewährt und kann auf bis zu drei 
Jahre verlängert werden. Im  
Gegensatz zur Erfahrungssäule 
gibt es hier keine Gehalts- 
schwelle. Die Nutzung der Erfah-
rungssäule setzt neben der min-
destens zweijährigen im Her-
kunftsland anerkannten Berufs-
ausbildung auch die in den letz-
ten fünf Jahren erworbene min-
destens zweijährige Berufserfah-
rung im Referenzberuf voraus. 
Auch hier muss ein konkretes  
Arbeitsplatzangebot unterbreitet 
werden, aber Arbeitgeber und –
nehmer entscheiden selber, ob 
die Sprache zum Einsatz in der 
Werkstatt ausreicht. Hier existiert 
eine Gehaltsschwelle von 45  
Prozent der Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Ren-
tenversicherung (2024: 3.397,50 
€). Es darf dann nach unten abge-
wichen werden, wenn der Arbeit-
geber tarifgebunden ist und der 
Tariflohn niedriger liegt. Wenn 
wir in der Vergangenheit auf  
Basis des alten Rechts versucht  

haben Werkstattmitarbeiter nach 
Deutschland zu holen, dann  
haben uns Unternehmen Einwän-
de entgegen gehalten: 
1. Es gibt keine Möglichkeit des 
Probearbeitens. 
Die gibt es immer noch nicht. Da 
jedoch auf Basis der Erfahrungs-
säule die Zugangsvoraussetzun-
gen recht niedrig sind, ist es auf 
diesem Weg verantwortbar,  
jemanden für ein oder zwei  
Monate – also innerhalb der 
Probezeit – zum Probearbeiten 
kommen zu lassen. Sicherlich 
wäre der Aufwand hoch und 
wenn jemand nach dieser Zeit 
wieder zurück muss, dann ist 
das sehr bitter; aber es ist  
möglich. 
2. Es fehlen Führerscheine, um 
Busse auf dem Betriebsgelände 
zu rangieren oder um liegen ge-
bliebene Fahrzeuge abzuholen. 
Richtig ist, dass solche Bewerber 
in der Regel ohne Führerscheine 
oder mit solchen ausländischen 
kommen werden, die allenfalls 
für die Übergangsfrist von  
einem halben Jahr hier gültig 
sein werden. In der Regel müs-
sen sie also in Deutschland mit 
dem entsprechenden zeitlichen 
und finanziellen Aufwand  
erworben werden. Allerdings 
können Führerscheine in auslän-
dischen Sprachen gemacht wer-
den und so lange kein Einsatz 
im Fahrdienst geplant ist, ist 
auch keine Berufskraftfahrer-
qualifikation notwendig. Diese 
Hürde ist also niedriger, als sie 
auf den ersten Blick erscheint. 
3. Die Sprachbarriere verhindert 
die sichere Verständigung in der 
Werkstatt. Das ist ein gewichti-
ger Einwand, denn wir sprechen 
auch über sicherheitsrelevante 
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Arbeiten. Bei der Gleichwertig-
keitsfeststellung und der Aner-
kennungspartnerschaft bleibt 
das Sprachniveau A2 aber  
ohnehin Grundvoraussetzung. 
Mindestens bei Nutzung der 
Erfahrungssäule können Werk-
statt Management Apps  
helfen, die verschiedene  

Systemsprachen beinhalten. Dar-
über kann die Verständigung ge-
lingen. Die neuen Möglichkeiten 
des Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes helfen den Engpass in den 
Werkstätten zu verringern. Ser-
vicekraft Bus ist darauf vorberei-
tet, Unternehmen dabei zu hel-
fen.   Carsten Kamphausen


